
#ST# Bimdesbeschluss
über die Neuverteilung der Reineinnahmen der
Eidgenössischen Alkoholverwaltung aus der fiskalischen
Belastung der gebrannten Wasser

vom 20. Juni 1980

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 24. Januar 1980 '>,

beschliesst:

I

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert:

Art. IS
1 Von den Reineinnahmen der Eidgenössischen Alkoholverwaltung aus der fis-
kalischen Belastung gebrannter Wasser der Geschäftsjahre 1980/81-1984/85
wird, in Abweichung von Artikel 32bis Absatz 9, den Kantonen nur der für die
Bekämpfung des Alkoholismus bestimmte Anteil ausgerichtet. Der Bund ver-
wendet seinen gesamten Anteil an den Reineinnahmen für die Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenversicherung.
2 Die Bundesversammlung hat im Rahmen der Arbeiten über die erste Stufe der
Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen die Aufteilung der
Reineinnahmen der Eidgenössischen Alkoholverwaltung erneut zu überprüfen.
Beschliesst sie eine Neuaufteilung, so ist ihr Beschluss bis spätestens 3I.Dezem-
ber 1985 Volk und Ständen zur Abstimmung zu unterbreiten.

II

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.

Ständerat, 20. Juni 1980 Nationalrat, 20. Juni 1980

Der Präsident : Ulrich Der Präsident : Hp. Fischer
Der Protokoll führer : Sauvant Der Protokollführer : Zwicker
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